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sei. Denn das vertretungsberechtigte Organ 
der GbR sei nicht aus einem öffentlichen 
Register erkennbar. Außerdem könnten die 
Gesellschafter der GbR formlos wechseln, 
so dass Grundstücke ohne die sonst erfor-
derliche notarielle Form übertragen werden 
könnten (Mobilisierung des Bodens).

Trotz dieser berechtigten Einwände ge-
stattet der BGH nunmehr die Eintragung 
der GbR ins Grundbuch. Denn das for-
melle Grundbuchrecht müsse dem mate-
riellen Recht des BGB dienen. Die prak-
tischen Schwierigkeiten seien als Folge 
der Teilrechtsfähigkeit der GbR vorerst 
hinzunehmen. Die Vorschriften der GBO 
sollten im wirtschaftlich wichtigen Be-
reich des Grundstücksrechts zwar errei-
chen, dass klar erkennbar sei, wer welche 
Rechte an einem Grundstück habe. Die 
Grundbuchordnung solle aber nicht er-
schweren, Grundstücke oder Rechte an 
Grundstücken zu übertragen. Der BGH 
sieht es vielmehr als Aufgabe des Gesetz-
gebers die Eintragung der GbR so zu re-
geln, dass das Vertrauen in die Richtig-
keit des Grundbuchs erhalten bleibt. 

Kritik
Die Entscheidung des BGH wird in der 
Literatur kritisiert, weil der gutgläubige 
Erwerb eines Grundstücks von einer GbR 

in Zukunft praktisch ausgeschlossen sei. 
Denn aus dem Grundbuch sei nunmehr 
nicht erkennbar, wer Gesellschafter war 
bzw. mangels berichtigender Eintragung 
geworden ist. Es hätte nähergelegen, in 
Analogie zu § 162 Abs. 1 S. 2 HGB die 
Angabe der Gesellschafter zwingend zu 
verlangen. Nach dieser Vorschrift, die der 
Gesetzgeber als Reaktion auf die Teil-
rechtsfähigkeit der GbR für die Komman-
ditgesellschaft eingeführt hat, müssen bei 
einer GbR auch deren Gesellschafter mit 
Namen, Vornamen, Geburtsdatum und 
Wohnort sowie spätere Änderungen in der 
Zusammensetzung der Gesellschafter zwin-
gend zur Eintragung im Handelsregister 
angemeldet werden, wenn diese Gesell-
schafterin einer Kommanditgesellschaft ist.

Fazit: Der BGH geht den eingeschlagenen Weg 
zur Teilrechtsfähigkeit der GbR konsequent 
weiter und erlaubt die Eintragung der GbR ins 
Grundbuch. In der Praxis ist allerdings – zu
mindest für eine Übergangsphase – mit 
Schwierigkeiten im Grundbuchverfahren zu 
rechnen. Darüber hinaus ist besondere Vorsicht 
beim Grundstückserwerb von eingetragenen 
GbRs geboten. Hier gilt es abzusichern, dass 
die für die GbR Handelnden auch tatsächlich 
vertretungsberechtigt sind.� <<

Dr. Carsten Lutz
c.lutz@melchers-law.com

Melch ers L aw : S t euers t r a f rech t 

Grundsatzentschei-
dung zur Strafhöhe bei 
Steuerhinterziehung 

In einer viel beachteten Entscheidung 
vom 2.12.2008 (1 StR 416/08) betonte 
der BGH den Zusammenhang zwischen 
Strafzumessung bei einer Steuerhinterzie-
hung und dem Hinterziehungsbetrag. Die 
Pressemitteilung des BGH erweckte dabei 
zunächst den Eindruck, der Richter habe 
ganz schematisch nur noch die Summe 
der hinterzogenen Steuern festzustellen, 
um hieraus eine konkrete Strafe ableiten 
zu können. Das wurde teilweise vor-
schnell als Paradigmenwechsel im Steuer-
strafrecht bezeichnet. Zwischenzeitlich 
liegen aber die gesamten Urteilsgründe 
vor, welche sich inhaltlich von der Presse-
mitteilung gerade im Punkt pauschaler 
Tariflösungen unterscheiden.

Keine schematische Lösung
In den Urteilsgründen erteilt der BGH je-
der schematischen Lösung eine Absage. 
Eine Strafe könne nicht aufgrund eines 

MELCHERS LAW: PRAXISreport

Inhouse-Schulungen zur VOB/B, zum FoSiG 
und zu Compliance-Fragen 

Dass die Rechtsanwälte von MEL-
CHERS ihre Kompetenz über die ei-
gentliche Anwaltstätigkeit hinaus auch 
regelmäßig als Referenten auf Seminar-
veranstaltungen unter Beweis stellen, 
ist weithin bekannt (siehe auch die 
Veranstaltungshinweise auf Seite 8). 
Weniger verbreitet ist demgegenüber 
die Kenntnis, dass immer mehr Unter-
nehmen auf Rechtsanwälte von MEL-
CHERS zur internen Fortbildung ihrer 
Mitarbeiter zurückgreifen. Drei Bei-
spiele seien daher kurz erwähnt.

Frau Rechtsanwältin Bleimling hat am 
2.4.2009 für die Technikertagung des 
Bundesverbandes Deutscher Fertigbau 
e.V., Bad Honnef, zum Thema „Weg-
fall der Privilegierung der VOB/B in 
Verbraucherverträgen“ referiert. Am 

19.05.2009 führt sie für die Bundes-
Gütegemeinschaft Montagebau und 
Fertighäuser e.V. eine Schulung zum 
Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) 
durch.

Herr Rechtanwalt Dr. Stegemann schul
te in den letzten Monaten mehrfach Ge-
schäftsführer und Führungskräfte grö-
ßerer Unternehmen in Compliance-Fra-
gen bei der Vergabe und Akquisition 
von Aufträgen.

Selbstverständlich sind wir gerne be-
reit, auch Ihre Mitarbeiter in diesen 
oder anderen Themen fortzubilden. 
Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen 
gerne ein Angebot.� <<
 

info@melchers-seminare.com
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Hinterziehungsbetrages „tarifmäßig“ ver-
hängt werden. Andererseits sei der Hin-
terziehungsbetrag aber ein „bestim-
mender“ Strafzumessungsfaktor. Damit 
will der BGH einem „drohenden Un-
gleichgewicht zwischen der Strafpraxis 
der allgemeinen Kriminalität und der 
Strafpraxis in Steuer- und Wirtschafts-
strafverfahren begegnen.“ Nimmt man 
die beiden Aussagen des BGH zusammen, 
so wird deutlich, dass es dem BGH um 
eine Verschärfung der Strafen in diesem 
Bereich geht. Allerdings hat dabei die 
Hinterziehungssumme nur als Indiz Be-
deutung.

Strafzumessungskriterien
Bei der Frage, ob es sich um einen beson-
ders schweren Fall der Steuerhinterzie-
hung handelt, sei zunächst die Hinterzie-
hungssumme entscheidend (Indiz). Der 
BGH orientiert sich insoweit an der 
Rechtsprechung zum Betrug, welche ei-
nen besonders schweren Fall dort ab 

50.000.- EUR annimmt. Diese Grenze 
will der BGH grundsätzlich auch bei der 
Steuerhinterziehung anwenden. Bedeu-
tung erlangt dabei auch der Umstand, 
dass aufgrund einer gesetzgeberischen 
Wertung seit 1.1.2008 für den besonders 
schweren Fall der Steuerhinterziehung 
der „grobe Eigennutz“ des Täters nicht 
mehr festgestellt werden muß. Es reicht 
die Feststellung der Hinterziehung „groß-
en Ausmaßes“ (Hinterziehungssumme). 
Ist der besonders schwere Fall i.S.v. § 
370 Abs. 3 Satz 2 Nr.1 AO damit „indi-
ziert“, gelten laut BGH die „normalen“ 
Regeln der Strafzumessung mit folgenden 
Maßgaben:

Der besonders schwere Fall ist anzuneh-
men, wenn der Täter regelrechte Täu-
schungssysteme etabliert hat. Überdies 
wenn Unternehmensstrukturen gebildet 
werden, die einer Bereicherung durch 
Steuerhinterziehung dienen sollen. Schließ-
lich auch bei in größerem Umfang ange-
legten buchtechnischen Manipulationen.

Demgegenüber kann die Regelvermutung 
auch durch bestimmte Kriterien enkräftet 
werden, mit der Wirkung dass ein beson-
ders schwerer Fall dann gerade nicht an-
genommen werden kann. Insbesondere 
soll die Steuerehrlichkeit im Übrigen be-
rücksichtigt werden, was dazu führt das 
die Hinterziehungssumme in Relation 
zum Steueraufkommen des Täters gesetzt 
werden muß. Auch die „Lebensleistung“ 
des Täters muß berücksichtigt werden. 
Von ganz besonderem strafmilderndem 
Gewicht hierbei sei die tatsächliche oder 
zumindest versuchte Nachzahlung der 
verkürzten Steuern unter dem Gesichts-
punkt der Schadenswiedergutmachung.

Zuletzt äußert sich der BGH dann kon-
kretisierend, was die Hinterziehung im 
sechsstelligen Bereich angeht und über 
die Hinterziehung in Millionenhöhe. Bei 
einem sechsstelligen Hinterziehungsbe-
trag komme eine Geldstrafe nur bei ge-
wichtigen Milderungsgründen in Be-
tracht, eine Bewährungsstrafe dürfe bei 
Hinterziehung von Steuern in Millionen-
höhe nur bei Vorliegen von besonders ge-
wichtigen Milderungsgründen ausgespro-
chen werden.

Fazit: Der BGH will eine härtere Linie gegen 
Steuersünder etablieren. Deshalb erläutert er 
auch die Strafzumessungsregeln, welche im 
Bereich des Steuerstrafrechts bis dato „phan-
tasiereich“ ausgelegt wurden. Dennoch bleibt 
zu erkennen, dass Strafzumessung ureigene 
Aufgabe des Tatrichters ist und damit auch der 

Schaffenskraft von Verteidigern offen steht. Ei-
ne pauschale Strafzumessung in Abhängigkeit 
vom Hinterziehungsbetrag wird es auch künftig 
nicht geben.� <<

Florian Schmidt
f.schmidt@melchers-law.com

Melch ers L aw : V erg a berech t 

Vergaberechtsnovelle: 
Neue Chancen für den 
Mittelstand 

Am 13.2.2009 hat der Bundesrat dem 
Gesetz zur Modernisierung des Vergabe-
rechts zugestimmt. Damit werden in Kür-
ze Änderungen im Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) und in der 
Vergabeverordnung (VgV) in Kraft tre-
ten, die das Vergabeverfahren mittel-
standsfreundlicher gestalten. Nachfol-
gend werden die vier bedeutendsten Än-
derungen vorgestellt. 

Aufspaltung größerer Aufträge in Lose
Schon der bisherige § 97 Abs. 3 GWB 
verpflichtete jeden Auftraggeber bei Auf-
trägen oberhalb der EG-Schwellenwerte 
zur angemessenen Berücksichtigung mit-
telständischer Interessen, was vornehm-
lich durch Teilung der Aufträge in Fach- 
und Teillose erfolgen sollte. In der Praxis 
wurden die Auftragsvergaben dem jedoch 
oft nicht gerecht und der Mittelstand da-
her faktisch benachteiligt.  

Der neue § 97 Abs. 3 GWB wird nun die 
Vergabe in Teil- und Fachlose zwingend 
vorschreiben. Mehrere Teil- oder Fachlo-
se dürfen nur dann zusammen vergeben 
werden, wenn wirtschaftliche oder tech-
nische Gründe dies erfordern. Danach 
soll die Aufteilung in Lose in Zukunft zur 
Regel werden und auch Vorbildwirkung 
für Vergaben unterhalb der Schwellen-
werte entwickeln.

Vergabefremde Anforderungen an den 
Auftragnehmer zulässig
Zukünftig können nach § 97 Abs. 4 
GWB n.F. an Auftragnehmer auch zusätz-
liche Anforderungen, insbesondere sozi-
aler, umweltbezogener und innovativer 
Art gestellt werden, wenn sie im sach-
lichen Zusammenhang mit dem Auftrags-
gegenstand stehen und sich aus der Lei-
stungsbeschreibung ergeben.

MELCHERS LAW: Fachpublikationen

ABC des GmbH-
Geschäftsführers 
2009

Masuch/Meyer:
Bonn (Stollfuß) , ca. 560 Seiten,  
42,80 EUR (inkl. CD)

Die umfassende und 
fachübergreifende  
Beratung gehört zu 
den Kernzkompe-
tenzen von MEL-
CHERS. Ein Muster-
beispiel hierfür ist der 
nunmehr bereits in 3. 
Auflage erschienene 

Ratgeber ABC des GmbH-Geschäftsfüh-
rers. Er bietet praxisorientierte Informati-
onen zum Gesellschafts-, Steuer- und 
Dienstvertragsrecht ebenso wie zum In-
solvenz- und Strafecht. Veranschaulicht 
werden die Erläuterungen durch eine 
Vielzahl an Mustern, Checklisten und 
Praxistipps. Hinter dem Ratgeber stehen 
mit Frau RAin Scheich sowie den Herren 
RAen Faust, Koller-van Delden, Dr. Lutz, 
Dr. Masuch, Dr. Stegemann, Dr. Thün-
nesen und Dr. Voigt insbesondere Rechts-
anwälte von MELCHERS.� <<
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Bislang fand die Eignungsbeurteilung re-
gelmäßig nur anhand der Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
der Unternehmen statt. Andere Aspekte 
konnten regelmäßig nur berücksichtigt 
werden, wenn es sich dabei um gesetz-
liche Anforderungen handelte. 

Beispielhaft für nun zulässig werdende 
Anforderungen kann die Vorgabe be-
stimmter Produktionsbedingungen (Ver-
wendung erneuerbarer Energiequellen 
oder von Recyclingpapier) genannt wer-
den. In sozialer Hinsicht soll etwa die 
auftragsbezogene Beschäftigung von Aus-
zubildenden oder von Langzeitarbeitslo-
sen verlangt werden können.

Grundstücksverkäufe bei städtebaulichen 
Entwicklungsverträgen vergabefrei
Im Wege einer Änderung der Definition 
des Bauauftrages in § 99 Abs. 3 GWB 
wurde zudem klar, dass Grundstücksver-
käufe der Kommunen auch im Rahmen 
städtebaulicher Entwicklungsverträge 
nicht dem Vergaberecht unterliegen. Der 
alte Wortlaut des § 99 Abs. 3 GWB war 
diesbezüglich nicht eindeutig, was im An-
schluss an die Ahlhorn-Rechtsprechung 
des OLG Düsseldorf zu Rechtsunsicher-
heiten geführt hatte. Nunmehr wird der 
Beschaffungscharakter von Bauaufträgen 
dadurch hervorgehoben, dass die Baulei-
stungen dem Auftraggeber „unmittelbar 
wirtschaftlich zugute kommen“ müssen. 
Der Bauauftrag setzt einen eigenen Be-
schaffungsbedarf des Auftraggebers vo-
raus; allein die Verwirklichung einer ange-
strebten städtebaulichen Maßnahme reicht 
als einzukaufende Leistung nicht aus.

Sanktionierung von De-facto-Vergaben
Kommt der Auftraggeber zukünftig sei-
nen Informationspflichten gegenüber den 
unterlegenen Bietern nicht nach oder ver-
gibt er einen Auftrag unter Verletzung 
der Vergaberegeln unmittelbar, ist der ge-
schlossene Vertrag nunmehr nach § 101 b 
GWB n.F. zunächst schwebend unwirk-
sam. Die Unwirksamkeitsfolge tritt nur 
ein, wenn der Verstoß innerhalb von 30 
Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, 
jedoch nicht später als sechs Monate 
nach Vertragsschluss in einem Nachprü-
fungsverfahren geltend gemacht und so-
dann auch festgestellt wird. Erfolgte eine 
Bekanntmachung der Vergabe im EU-
Amtsblatt, endet die Frist zur Geltendma-
chung der Unwirksamkeit 30 Tage nach 
Veröffentlichung.

Fazit: Die Reform bringt zwar erhebliche Ver-
besserungen für den Mittelstand mit sich, in-

dem die Aufteilung großer Aufträge in Fach- 
und Teillose zur Regel wird. Andererseits dro-
hen gesteigerte Anforderungen an die Bieter 
aus dem Umweltschutz- und Sozialbereich. Zu-
dem bleibt das Vergaberecht wegen der Viel-
zahl der ineinandergreifenden Regelungswerke 
ein überaus komplexes Feld. Die diesbezüglich 
von den Rechtsanwendern lang ersehnte Re-

form wurde erneut nicht realisiert. Auch die 
dringend erforderliche Beseitigung bestehen-
der Rechtsunsicherheiten bei der interkommu-
nalen Zusammenarbeit und anderen innerstaat-
lichen Kooperationen lässt weiter auf sich 
warten.� <<

Dr. Ilona Renke
i.renke@melchers-law.com

MELCHERS LAW: Mitteilungen

MELCHERS vergrößert Standort Frankfurt
MELCHERS hat am Standort Frank-
furt am Main in den letzten Jahren den 
Umfang der anwaltlichen Beratung 
und Vertretung von Unternehmen in 
allen Bereichen des Wirtschaftsrechtes 
erheblich ausgebaut. Dazu beigetragen 
hat u.a. auch die enge Zusammenar-
beit mit Wirtschaftsprüfern und Steu-
erberatern sowie unsere Mitgliedschaft 
in einem weltweiten Netzwerk von 
Rechtsanwaltskanzleien (International 
Alliance of Law Firms), wodurch wir 
unser Angebot an schneller und kom-
petenter Rechtsberatung auch in frem-
den Jurisdiktionen nochmals verbes-
sern konnten. Diese Faktoren ermögli-
chen es uns, unsere Mandanten fach-
lich und organisatorisch noch umfas-
sender betreuen zu können. 

Die anhaltend positive Entwicklung, 
die mit einem erheblichen personellen 
Zuwachs der tätigen Rechtsanwälte 

Rechtsanwalt Wellensiek im Vorprüfungs-
ausschuss „Fachanwalt für Bau- und  
Architektenrecht“

Der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Karlsruhe hat Herrn Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht Tobias Wellensiek zum or-
dentlichen Mitglied des gemeinsamen 

verbunden war, hat MELCHERS nun 
veranlasst, sich auch räumlich adäquat 
zu vergrößern. Wir haben deshalb ab 
dem 16.03.2009 ein neues Büro in 
60598 Frankfurt am Main, Darmstäd-
ter Landstraße 108, bezogen. 

Wir freuen uns, Sie dort bei nächster 
Gelegenheit begrüßen zu dürfen.� <<

Vorprüfungsausschusses auf Zulassung 
zum Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht der Rechtsanwaltskam-
mern Karlsruhe, Freiburg und Tübin-
gen bestellt. Herr Wellensiek tritt da-
mit die Nachfolge von Herrn Rechts-
anwalt Dr. Schulze-Hagen an. Aufgabe 
des Vorprüfungsausschusses ist die 
Prüfung, ob Rechtsanwälte, welche die 
Zusatzbezeichnung „Fachanwalt für 
Bau und Architektenrecht“ führen 
wollen, die Voraussetzungen hierfür 
erfüllen, und ggf. ein Fachgespräch mit 
diesen zu führen.� <<
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Standorte und Kontakt

He ide l be rg

Im Breitspiel 21 
69126 Heidelberg, Deutschland 
T	+49-(0)6221-18 50-0 
F	 +49-(0)6221-18 50-1 00 
E	heidelberg@melchers-law.com

Be r l in

Fasanenstraße 85 
10623 Berlin, Deutschland 
T	+49-(0)30-3 10 13 99-0 
F	 +49-(0)30-3 10 13 99-10 
E	berlin@melchers-law.com

F r a n k f u r t a m M a in

Darmstädter Landstraße 108 
60598 Frankfurt/Main, Deutschland 
T	+49-(0)69-96 22 04-27 
F	 +49-(0)69-96 22 04-12 
E	 frankfurt@melchers-law.com

www.melchers-law.com

MEL CHERS L aw : Au t oren die ser Ausg a be

Dr . A ndr e a s M a such  

ist Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht. Seit 
vielen Jahren berät er in- und 
ausländische Unternehmen im 
Gesellschafts-, Handels-, Bank- 
und Kapitalmarktrecht. Er ist 
ausgewiesen durch zahlreiche 
Publikationen und lehrt an der 
Universität Heidelberg.

Fl  o r i a n Sch m id t

berät mittelständische Unterneh-
men bezüglich aktueller Compli-
ance-Fragen und ist Verteidiger 
in Wirtschafts- und steuerstraf-
rechtlichen Verfahren.

Dr . Il on a R e n k e
berät Wirtschaftsunternehmen 
und öffentliche Auftraggeber im 
EU-Vergaberecht sowie im Wirt-
schaftsverwaltungsrecht. Sie hält 
Seminare zu vergaberechtlichen 
Themen und ist Lehrbeauftragte 
an der Universität Heidelberg.

T obi a s W e ll  e nsie k

berät im Bau- und Architekten-
recht, Vergaberecht und gewerb-
lichen Mietrecht. Er veröffent
licht ständig in der Zeitschrift für 
Immobilien- und Baurecht (IBR) 
und ist Lehrbeauftragter an der 
Universität Marburg. 

Dr . C a r s t e n L u t z 

berät deutsche und ausländische 
Mandanten im gesamten Wirt-
schaftsrecht, insbesondere auf 
den Gebieten des Handels-, Ge-
sellschafts- und Vertragsrechts.

S t e fa n Ill  ie s
berät Wirtschaftunternehmen 
und private Investoren unter 
anderem im privaten Bau- und 
Architektenrecht sowie dem 
privaten und gewerblichem 
Mietrecht. 

Do m ini k F ie dl e r

berät deutsche und ausländische 
Mandanten schwerpunktmäßig 
im Wettbewerbsrecht und ge-
werblichen Rechtsschutz sowie 
im Handels- und Gesellschafts-
recht.

MELCHERS Law: Veranstaltungen 

>>	 Insolvenz des Vertragspartners

Die drohende oder eingetretene Zahlungsun
fähigkeit von Vertragspartnern ist ein Problem, 
das Unternehmen jeder Größe quer durch alle 
Branchen betrifft. Oft geraten auch vermeint-
lich „gesunde“ Unternehmen in eine Liquidi-
tätskrise, ohne dass das vom Vertragspartner 
rechtzeitig erkannt werden kann. Vor diesem 
Hintergrund hält Herr Rechtsanwalt Dr. Thün-
nesen für die IHK Rhein-Neckar im Hotel Wart-
burg in Mannheim einen Vortrag zum Thema 
„Insolvenz des Vertragspartners“. Bei Interes-
se an dieser Veranstaltung können Sie sich 
gerne an d.thuennesen@melchers-law.com 
wenden.

Termin: 11.5.2009, 15:30–17:30 Uhr
Ort: Mannheim, F 4, 4-11
Veranstalter: IHK Rhein-Neckar
Info: www.rhein-neckar.ihk24.de

>>	 Direktmarketing in der Praxis

Die Rechtsanwälte Faust und Dr. Voigt werden 
zusammen mit der IHK Frankfurt / Main drei 
Veranstaltungen zum Thema Direktmarketing 
durchführen. Die erste findet am 8.5. unter dem 
Titel „Legales Direktmarketing über E-Mail 
und Telefon“ statt. Am 3.7. folgt die zweite Ver-
anstaltung mit dem Titel „Lead Generierung 
Online“. Am 10.9. wird die rechtssichere  
Gestaltung und Nutzung von Potentialen der 
Online-Shops genauer beleuchtet. Bei Interes-
se können Sie weitere Informationen unter 
069/653000663 bzw. s.veit@melchers-law.com 
erhalten.
 

Termin: 8.5., 3.7 und 10.9.2009
Ort: IHK Frankfurt am Main
Veranstalter: IHK Frankfurt am Main
Info: www.frankfurt-main.ihk.de

>>	 Worauf Bauunternehmer jetzt achten 
müssen!

Für die Bauwirtschaft gab es zum Jahresbe-
ginn mit dem Forderungssicherungsgesetz  
sowie dem Bauforderungssicherungsgesetz 
gravierende Änderungen in Bezug auf das 
werkvertragliche Vergütungsrecht sowie die 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung der 
handelnden Personen. Wir werden über diese 
Änderungen und deren Auswirkungen auf die 
Vertragsgestaltung informieren. Abgerundet 
wird die Tagung mit einem Rechtsprechungs
überblick zum privaten Baurecht und Hinwei-
sen zu den Auswirkungen des BilMoG.  
Bei Interesse können Sie sich unter  
newsletter@melchers-law.com anmelden.

Termin: 26.5.2009, 10:00–16:30 Uhr
Ort: Heidelberg
Veranstalter: �MELCHERS Seminare
Info: www.melchers-seminare.com

Nähere Informationen zu den Autoren finden Sie im Internet unter www.melchers-law.com.




